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Kontrolle der Freischankflächen –  

Geht die BI wirklich einheitlich vor? 

 

Der Bezirksausschuss Maxvorstadt fragt die Bezirksinspektion ob sie bei der Kontrolle von 

Freischankflächen einheitlich vorgeht oder ob mit zweierlei Maß gemessen wird, letzterer 

Eindruck wird erweckt. 

Während manche Lokalitäten häufig besucht werden und darauf hingewiesen werden, dass 

die Punkte frisch und erkennbar sein müssen und dass man die Gäste darauf hinweisen muss, 

dass ein Kinderwagen nicht außerhalb der Freischankfläche stehen darf sondern auch 

innerhalb der Punkte, so macht es bei anderen Lokalen offensichtlich überhaupt nichts aus, 

wenn keine Markierungen vorhanden sind bzw. diese missachtet werden.  

Da die BI normalerweise die häufig kontrollierten Gastronomiebetriebe kennt, hier ein paar 

wenige Beispiele von Vielen, wo man sich offenbar überhaupt nicht daraum kümmert.  

Ohne Bilder:  

Theresienstraße 73 –  – wenn am Abend das Mobiliar auf den Gehweg gestellt wird, 

ein breiter Tisch, mehrere Stühle, keine Markierungen vorhanden, Restgehwegbreite ca. 105 

cm.  

Türkenstraße 65-67/69 – zum Teil mit Biertischen bestückt, man kommt mit Rollstuhl, 

Rollator, Kinderwagen nicht vorbei, Markierung wird ignoriert 
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